
DANIEL, MARITZ/SIMON llACIIMANN/BLNI1IIN V. ENZ

VON RECIIENBERG REAl. Interdisziplinäre AnwaltskörperSel‘)aj
— wohin führt der Weg?.

Anwaltsrevue 2018. S. 20 1
RIiFENER ADRIAN, Bundesgericht bejaht Zulässigkeit der Anwalts-AG, Analtsrevuc 2012.S. 500 lT
SCHILLER KASPAR. Schweizerisches Anwaltsreeht Zu‘ rieb 2009
SCIIII.LER KASPAR. Unabhängigkeit nach BGFA, Anwaltsrevue 2011. S. 428 f
SCHILLER KASPAR/NATER hANS. Interdisziplinäre AnwaltsgeselIschat Multidisciplinarv

Partnership (MDP) 1 und II. SJZ 2020. S. 59 lT und 95 lT.
SCHLtJEP WALTER R.. Über Sinn und Funktionen des Anwaltsgeheimnisses im Rechtsstaat.

Schriftenreihe: I)as Anvvaltsgehcimnis, Bd. 1. Zürich 1994
SLNNHAUSER NORRER i. Vom Anwalt zu AnwaltskapitalgeseIlsehaf mit besonderer 13e-trachtung der Anwalts-Gnibfj. Bern 2013
SETHE ROIL/CETINKAYA MEI.FLM, Entwicklungen im (iesellschafisrec{11 und im Wertpapicrrecht, SJZ 20 1%. 5. 494 fE
S IAEIIELIN ERNST, Der Entwurf zum neuen Schweizerischen /\nwaltsgesetz, Anwaltsrevue2012. S. 68 lT
Si AH-IEIIN ERNS F. Auch Anualts-I lolding oder nur AnwaIts-GeseIlschjft Anwaltsrevue

2010.5.478 lT.
SIOEFFI. WALIER/CONSTAN [IN ARNAUD. [)as (icsellschafisrecht 2016“2017 57W 2017.S. 359 lT.
FRECHSEI. Si EFAN,‘PIL III MARK (tIrsg.). Schweizerisches Strafgesetzbuch. Pra\iskommen

tar, 4. Aufl., Zürich 2021 (zu. BEARBLITERIN Praxiskommentar StGB, Art N ...)
VALFICOS MICnI.I./CFIAppIJIS BLNOIT/REISI:R CIIRISTIAN M. (Hrsg.). Loi sur les avocats, Basel 2010 (zit. Bearheiterin, Conimentaire romand LLCA. Art... N ...)
VONZIJN RETO. [)ie Zulässigkeit un(l ErfordernisseZSR 2001 II, 5. 447 tY.
DL VRI[-.S REILINUH JEANINE/1 Ioi ILNAIFR FAHlEN. 1)e l‘tude d‘aocats traditionnelle ä lasoeit anonyme d‘aocats: quelgues rflexions d‘ordre civil et üscal, AH> 2008,5. 689 lT.
ZINDEI, GAIJDLNZ G., AnaltsgesellseIalen in der Schweiz. SJZ 2012. S. 249 lT.

Anwaltswerbung

Ein Liberalisierungsvorschlag

SPENCER A. COI. LF.NBERG / LUKAS MÜLI,ER*

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung 557

II. Entwicklung der Regulierung der Analtswerhung 558

A. Historische Entwicklung 558

B. Einschränkung der Anwaltswerbung dc lege lata 564

111. Anv>altswerhung in Deutschland 570

IV. Vorschlag für die Liberalisierung der Anwaltswerhung 573

V. Fazit 578

1. Einleitung

Ein Kollege fragte uns neulich, ob Anwälte Werbeartikel wie z.B. Ku
gelschreiber, die ein Kanzleilogo aufgedruckt haben, an Kunden verteilen und
Werbeinserate schalten dürfen oder ob dies bereits einen Verstoss gegen die
Berufsregeln darstelle. Die finale Antwort dürfte nur dem Bundesgericht zu
entlocken sein. Eine Prognose fällt schwer, denn das Gesetz lässt den kantona

len Aufsichtsbehörden einen Spielraum offen, sodass sie ihr ptlichtgemässes
Ermessen ausüben. Die bisherige Praxis der Regulierung der Anwaltswerbung
läuft im Wesentlichen auf ein sehr enges Verständnis der zulässigen Formen

der Werbung hinaus. Im Wesentlichen dürfte praktisch nur die dezente Angabe
von Firma oder Name der Anwälte erlaubt sein. Diese strenge Praxis strapaziert
die Wirtschaftsfreiheit der Rechtsanwälte. ohne einen Nutzen für das rechtsu
chende Publikum zu erzielen.

SPENCER A. CQ1.LLNBERG. M.A. IISG in Lav and Economics. Doktorand der Rechts
wissenschaft an der Universität St. Gallen: LuKAs MÜLLER. Dr. oec. IISG. Rechtsan
\\alt. lic. iur.. [L.M.. MA UZH. 1.ehrheauftragter an den Universitäten Freiburg. St.
Gallen und Zürich. Abteilungsleiter [handelsregister und Stv. L.eiter Rechtsdienst des

Handelsregister- und Konkursamts des Kantons Zug. Der ‘Vorliegende Beitrag basiert

teilweise auf der vom Erstautor an der Universität St. (iallen verfassten Masterarbeit
«1)ie Einschränkung der Anwaltswerhung und die Bedarfsanalysc sowie Folgenab

schätzung einer Liberalisierung». St. Gallen 2022. die vom Zweitautor des vorliegen

den Aufsatzes sowie von Prof Dr. Arnold F. Rusch betreut wurde.
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Die Anwaltswerhung hat in den letzten Jahrzehnten eine gewisse Liberalisie
rung in der Schweiz erfahren.‘ So befand das Bundesgericht 1969, dass es ei
nem Rechtsanwalt nicht gestattet ist, im Adressbucheintrag zu erwähnen, dass
er einst dem Nationalrat angehörte.2 Heute hingegen dürfen sich Anwälte sogar
der bezahlten Suchmaschinenoptirnierung bedienen, um in den Google-Such
resultaten an oberster Stelle zu erscheinen. Der Vergleich mit Deutschland
zeigt auf, dass die Anwaltswerhung in der Schweiz trotz erfolgten Lockerungen
weiterhin durchaus restriktiv in Erscheinung tritt.4 Schliesslich hat das I3undes-
gericht selbst eine etwas grössere, neutrale Fassadenanschrift ihr unzulässig
befunden.5

Es drängt sich damit die Frage auf, ob es Zeit ihr eine Liberalisierung ist? Um
diese Frage zu beantworten, wird zunächst auf die historische Entwicklung der
Anwaltswerbung hierzulande näher eingegangen. Anschliessend wird die ge
genwärtige Rechtslage dargestellt. Ein Blick über die Grenze nach Deutschland
erschliesst sodann neue Blickwinkel. Abschliessend enthält dieser Beitrag ei
nen Liberalisierungsvorschlag, der darin besteht. Art. 12 lit. d BGFA im We
sentlichen ersatzlos zu streichen oder deklaratorisch festzuhalten, dass hei Wer
beaktivitäten bloss die Vorgaben des UWG zu beachten sind.

II. Entwicklung der Regulierung der Anwaltswerbung

A. Historische Entwicklung

Die Berufsregeln der anwaltlichen Tätigkeit wurden bis zum Erlass
des BGFA von den Kantonen festgelegt. Bei 26 Gesetzgebern war sodann die
Bandbreite an Regeln gross und unzählige Disparitäten erschwerten eine kan
tonsübergreifende Anwaltstätigkeit.6

1938 wurde die Anwaltswerbung im Zuge der Standesregeln erstmals kantonal
kodifiziert.7 Der Bernische Anwaltsverband gab den Startschuss: Am 22. Ok

FELLMANN W.. Recht der Anwaltswerhung im Wandel, Ai P 1998, S. 1 77.
2 BGE96134E.6.

Kantonsgericht(SG). AW.2020.I 1 v. 07.12.2021, F. 4.c/hh.
‘ Vgl. OLG München. NJW 1999, 140. zu, in: Komm. Anwaltliches Rcrufsrccht (l)E)

HuFF, 43h RRAO, Rz. 14; AGIl Nordrhein-Westfalen Urteil v. 09.05.2014. 1 AGIl
3/14. S. 211.
Vgl. BGL 139 11173.

6 Botschaft zum BGFA vom 28.4.1999. BBI. 1999. 5.6018.
Zur Geschichte der Anwaltscrhung vgl. z.B.: BOHNET F./MAR F1NET V.. Droit dc la
profession d‘avocat. Bern 2009, Rz. 1472 ff: FEI.I.MANN (IN 1). 5. 175: ScHÜTZ A..
Anwaltserhung in der Schweiz — UWG als Alternative zu Art. 12 lit. d BGFA‘?. l)iss.
Zürich, Zürich 2010. S. 85.

Anwaltswcrhuflg

tober 1938 beschloss er die erste standesrechtliche Werbebestimmuflg. Sie war

kurz und knapp gehalten: «Jeder Kunde,‘ang ist verboten.» Um einen gewis

sen KonkurrenzschUtz zu etablieren, hatten Fürsprecher alles zu vermeiden.

was als Reklame aufgefasst werden könnte.8 Werbeeinschränkuflgell anderer

freier Berufe, allen voran der Ärzte. dienten ebenfalls dem Schutz alteingeses

sener Praxisinhaber vor neuer Konkurrenz.9

Die Möglichkeiten, dass Anwälte Werbung machen konnten, waren stark ein

geschränkt.‘° Es war ihnen gestattet. in Zeitungen höchstens zweimal pro An

gelegenheit eine kurz gefasste Anzeige zu publizieren.‘1 Ausserdem waren Fir

mentafeln und Briefköpfe im Grundsatz erlaubt, solange sie «eine des Standes

w‘iirdige Form» aufwiesen. Schliesslich waren auch Eintragungen in Adress

und Telefonbüchern gestattet, sofern sie sich weder grafisch noch gestalterisch

von anderen Einträgen hervorhoben.‘2

Der Kanton Bern war Pionier in der standesrechtlichen Regelung der Anwalts-

werbung. während der Kanton Zürich eine Vorreiterrolle in der Regelung auf

Gesetzesstufe einnahm. Im Zürcher Anwaltsgesetz vom 3. Juli 1938 bestimmte

der Kanton Zürich, dass sich Anwälte der aufdringlichen Empfehlung und Re

klame ZU enthalten haben.‘3 Der Gesetzgeber beabsichtigte damit einer Kom

merzialisierung des AnwaltsberufeS entgegenzuwirken und das Standesanse

hen zu wahren, ebenso ein kollegiales Verhältnis zwischen Anwälten sowie die

Unabhängigkeit gegenüber Mandanten. Die Beschränkungen waren in der da

maligen Wahrnehmung der etablierten Anwälte nötig, denn ansonsten hätte ein

intensiver Wettbewerb unter Anwälten gedroht.‘4

Obschon ein umfassendes Werbeverhot nicht intendiert war, kam die Bestim

mung und die daraufhin folgende Rechtsprechung einem solchen Verbot sehr

nahe.‘5 So wurde beispielsweise vorgeschrieben dass Anwälte, die dem Zür

eher Anwaltsgesetz unterstanden. als Privatperson zwar im eigenen Namen Ar

tikel in juristischen Zeitungen publizieren dürfen, jedoch ihre Berufsbezeich

nung zwingend unerwähnt lassen müssen.16 Dieser konservative Kurs stiess auf

8 FEll MANN (FN 1). S. 175: SCHÜTt (FN 7). S. 85.

I)\vH L./REUFTER M. A.. Schei,erischeS Werherecht. 3. Aufl.. Zürich 2015.

Ri. 1292.
‘ FELL MANN (FN 1). 5 175: Als validc i\ngclegenhcit zählte die Lrüfl‘nung oder Umzug

der Kanzlei, ein MitarbciterwechSel oder ein mindestens drei Monate langer Unterhruch

der An‘.altstätigkeit.
1 F,:L.LMANN (l2N 1). 5. 175—176.
‘ Ft-.l1MANN (FN 1). 5. 176.

SCHUTZ(FN 7). 5. 86—87.
ScHtJT! (IN 7). S. 87.
SCHÜTZ (FN 7). 5. 87.

Ib VIEI.l 1... Spezialisierung oder heorzugtes 1 ätigkcitsgehiet — Werbung oder Inlbrma

tion. l)er Scheizer Anwalt. 1993.5.9.[
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Kritik, sowohl in der Lehre als auch der Praxis, zumal nicht einmal alle Kan

tone die Anwaltswerbung gesetzlich eingeschränkt hatten.

195 1 veröffentlichte DUBACH in einem Aufsatz seine Meinung, dass die Gefahr

vor aufdringlicher Werbung und Übertreibungen in Städten grösser sei als auf

dem Lande.‘7 Dies rührte dazu, dass neben dem Kanton Zürich auch die Kan

tone Bern. Genf, Luzern und Waadt in dieser Sache gesetzgeberisch tätig wur

den. In den restlichen Kantonen genügte es, dass Anwälte sich selbst überwach

ten, um die Werbung in Grenzen zu halten.‘8 Im Laufe der Zeit griffen dennoch

mehr Kantone zu gesetzlichen Beschränkungen der Anwaltswerbung, während

sich solche Bestimmungen in allen Standesregeln mit Ausnahme jenen des ap

penzellischen A nwaltsverbands Einzug fanden.‘9

Erst mit dem Kartellgesetz vom 6. Oktober 1995 kam trotz lang anhaltender

Kritik aus den eigenen Reihen erstmalig Bewegung in die Diskussion.2° Kon

kret stellte sich die Frage. ob die konservativen Standesregeln als unzulässige

Wettbewerbsbeschränkungen nach Art. 5 ff. KG oder bloss als harmlose Weil

bewerbsahreden nach Art. 4 Abs. 1 KG zu qualifizieren seien.2‘ Die SAV

Kommission handelte trotz der nicht abschliessend beantworteten Frage pro-

aktiv und gab Empfehlungen ab, inwiefern sowohl die SAV-Richtlinien als

auch die kantonalen Bestimmungen anzupassen seien.22 Es wurde von sämtli

chen Bestimmungen abgeraten, welche einem Werbeverbot nahe standen.23

Selbst PIERRE TERcIlR, damaliger Präsident der eidgenössischen Kartellkom

mission, machte auf die Konsequenzen des Kartellgesetzes auf die bislang

äusserst restriktive Anwaltswerbung aufmerksam. So müsse es Anwälten ins-
künftig gestattet sein, gegenüber dem Publikum mit Angaben zur eigenen Aus

hildtLng, Sprachkenntnissen und bevorzugten Tätigkeitsgebieten zu werben.24

Die Projektgruppe «Lockerung des Werbeverhots» wurde daraufhin durch den
SAV ins Leben gerufen. Die bis dahin geltende Bestimmung des SAV war sehr

restriktiv und untersagte «jegliche Reklame und jeglichen Kuizc/en/Ltng». Be

reits 1992 erfuhren die Richtlinien eine Lockerung. woraufhin Einträge in be

ruflichen Verzeichnissen und Nachschlagewerken um die Tätigkeitsgebiete,

Sprachkenntnisse und juristische Fachpublikationen erweitert werden durf

ten.25 Schliesslich habe das Publikum ein berechtigtes lnformationsbedrfnis.

zumal der Berufsstand der Anwälte mitunter als «undurchsichtig» wahrgenom

men wurde.26

Die Projektgruppe stellte einen grossen Änderungsbedarf fest. Es oft‘enbarte

sich ein divergierendes Verständnis der Anwaltswerbung zwischen der

Deutschschweiz. der Romandie und dem Tessin. Die Deutschschweiz erwies

sich als am progressivsten und plädierte für eine beinahe umfassende Liberali

sierung, unter Vorbehalt von kantonaler und eidgenössischer Gesetzgebung.

Dagegen schlugen Vertreter des Tessins und der Romandie einen Katalog vor.

welcher die einzelnen verpönten Werbeformen konkret auflisten solle.27 Diese

harte Linie mag darauf zurückzuführen sein, dass sowohl Italien als auch

Frankreich einen strengen Umgang mit Anwaltswerbung pflegten. So kannte

Italien auch noch beim Erlass des BGFA ein absolutes Werheverbot.28 Frank

reich gestattete währenddessen Anwälten die Publikation notwendiger Infor

mationen als auch diskrete Werbung, wobei jede Werbemassnahme der

Rechtsanwaltskammer mitgeteilt werden musste.29 2005 fand auch in Frank

reich eine Liberalisierung statt, als die restriktive Bestimmung aufgehoben

wurde.3°

Trotz der vielseitigen Interessenlage zwischen der Deutschschweiz, der italie

nischen und der französischen Schweiz vermochte sich der SAV 1997 auf eine

neue Richtlinie zu einigen. Die zunehmende nicht anwaltliche Konkurrenz, die

in Bezug auf Werbung bloss dem KG unterstand, bestärkte den Liheralisie

rungswillen. So liess Ziff 6 der Richtlinien des SAV die Anwaltswerbung «in

ner/ialh de,• eidt‘enössischen und kanlonalen gesetclichen Schranken unter

Wahrung der ‘ürde des Anwalisheru/es und Respektierung des Beruf.geheim

nisses» zu. Weiter sind die kantonalen Anwaltsverhände ermächtigt, die Vor

schriften im Rahmen der Grundsätze zum präzisieren. Abschliessend ersucht der

‚ L)unAcu W.. 1)isziplinarrecht der freien Berufe. ZSR 1951. 5. 60a. zu, in: SCHÜTz

(EN 7). S. 85.
‚ SCF,Ürz(FN 7). S. 85.
‚ SCHUTZ (EX 7). S. 86: l)er appenzellische Anwaltsverhand besitzt keine eigenen Stan

desregeln und schloss sich iencn des sankt gallischen Verbandes an.
20 FEI.L,MANN (FN 1). S. 177: SciiÜiz (FN 7). S. 93.
21 EELI.MANN(FN 1). S. 178.
22 ScHÜT/.(FN 7). S. 93.
‘ SCHÜTZ(FN 7), S.93.

‘FERCIER P.. Anwälte und der Wettbewerb. SAV 16 1/1996. S. 3 0‘.. zit. in: SchüTz

(FN 7). 5. 94.

25 SCIIüTz([‘N 7). S. 94.
20 FLI.1.MANN (EX 1). S. 177.
27 SCnÜTI (EN 7). S. 94.
28 Botschaft zum BGFA om 28,4.1999. BEM. 1999. S. 6056.
29 Article 161 du dcret n°91-l 197 dii 27 novembre 1991 organisant la proftssion d‘avo

cat (Fassung vom 1. Januar 1992): o La f)Iihiicitc es! pernusL‘ /1 / avoca! dans in ‘fleSur‘

oi‘i eile /)roc‘lire au /3iIhliC lIflC‘ nk‘essciire in/or,naOon. I.es inovens auxque/s ii est re—

caurit /1 cet chef sollt mis en oeuvrL‘ avec ciisc,‘eiion. de/acon ci ne pas porter atleinte ii

la c/igiii1t dc 1(1 proje‘ssion. et colizi1ziiniqus (UI conseil dc / ‘ort/re. TouI ade dc dccnar—

chage au dc sollicitation est interdit ci / ‘avocat. »

Vgl. l)cret n°9 1—1197 du 27 novemhre 1991 organisant la protssion davocat (Fas—

sung ‘oni 27. Februar 2022).
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SAV die kantonalen Anwaltsverbände sich dahin gehend zu bemühen, dass
auch die kantonale Gesetzgebung entsprechend angepasst wird.3‘

Einen progressiven Ansatz der Werberegulierung wählte der Zürcher Anwalts-
verband. Dieser erliess 1998 ein neues Reglement. welches wesentlich zur
Liberalisierung beitrug. Es wurde nämlich darauf verzichtet, die Bestimmun
gen des SAV wortwörtlich zu übernehmen. Stattdessen solle die Anwaltswer
bung anhand von vier Geboten gemessen werden:32 namentlich die Gebote der
Wahrheit, Klarheit, Sachlichkeit und Zurückhaltung. Das frühere fflnfte Gebot.
wonach Werbung nur auf bestimmten Anlässen zu betreiben sei, wurde aufge
hoben.33

Mit diesen Schranken beabsichtigte der Zürcher Anwaltsverhand (nachfol
gend: ZAV) einen liberalen und zeitgemässen Umgang mit der Anwaltswer
bung. Zur Debatte stand auch ein gänzlicher Verzicht auf eine Reglementie
rung, um die Werbeschranken ausschliesslich dem UWG zu überlassen.

Das UWG ist fflr sämtliche Marktteilnehmer anwendbar, ungeachtet ihrer Be
rufsgattung.34 Auch Angehörige freier Berufe und damit auch Anwälte sind
dem UWG unterstellt.35 Einzig auf Anwälte in der Funktion als amtlicher Ver
teidiger ist das UWG nicht anwendbar, da der Verteidiger durch die zuständige
Strafverfolgungsbehörde bestellt wird, wodurch die Mandatserteilung nicht auf
dem freien Markt erfolgt.36

Werbung darf gemäss Art. 2 UWG weder unlauter noch widerrechtlich sein.
Zur Widerrechtlichkeit wird sowohl täuschendes als auch «in anderer Weise
gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Ge
schäfisgeharen [gezählt], welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder
z>t‘ischen Anbietern und A hnehinern beeinflusst».

Der ZAV befand jedoch, dass die Zeit 1998 noch nicht reif genug sei, die Be
schränkung der Anwaltswerbung ausschliesslich dem UWG zu überlassen. Da
rum wurde das Modell «UWG plus» ins Lehen gerufen, wodurch das UWG als
Basis für die Reglementierung der Anwaltswerbung dient und die vier Gebote
als zusätzliche Werbeschranken zu verstehen sind.38 Gleichzeitig war es ein
grosses Anliegen, dass Anwälte nicht zur Werbung gedrängt werden sollen.

‚ FF.LLMANN(FN l).S. 178.
SCHÜTZ(FN 7). S. 95-96.
SCHÜTZ(FN 7). S. 95.
IIAUSER S.. Wettbcwerbsrechtlichc Aspekte des Anwaltsrechts. 1)iss. Zürich. Zürichl
St. Gallen 2008, Rz. 309; ScHüTz, S. 196.
ScnüTz(FN 7).S. 196.
SQHüTz(FN 7). 5. 196.
Art. 2 UWG: FEI[MANN W.. Analtsrecht. 2. Aufl.. Bern 2017. Rz. 420.

38 SchüTz (FN 7). S. 95.
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Stattdessen soll die Bestimmung es insbesondere jungen Anwälten ermögli
chen, um auf sich aufinerksam zu machen und sich am Markt zu positionie
ren.39 Der damalige Präsident des ZAV, DR. BFAT VON R1CHFNBERG, betonte
allerdings. dass eine gute Arbeit flr Jung und Alt nach wie vor die beste Wer
bung sei.4°

Schnell entfaltete die Zürcher Bestimmung eine gesarntschweizerische Wir
kung, weshalb weitere kantonale Anwaltsverbände dem progressiven Vorbild
gefolgt sind. Die offenen Formulierungen mussten jedoch in der Rechtspre
chung ausgelegt werden. Dadurch nahmen wiederum konservative Ansichten
Einfluss auf die Anwaltswerhung und haben die Liberalisierungswirkung ab
geschwächt.4‘

Die Bundesverfassung von 1999 hat den Bundesgesetzgeber dazu ermächtigt,
Vorschriften über die Ausübung privatwirtschafilicher Erwerbstätigkeiten zu
erlassen.42 Gestützt auf diese Kompetenz wurde der Bundesgesetzgeber tätig
und so trat am 1. Juni 2002 das BGFA in Kraft.43

Die Rechtsprechung vor Erlass des BGFA lässt sich damit umschreiben, dass
das Bundesgericht stets sehr zurückhaltend entschied und Grundsatzfragen
nach Möglichkeit offenliess.44 Nicht zuletzt wegen der begrenzten Kognition
wurden die Urteile der Vorinstanzen grossrnehrheitlich gestützt.45

So musste das Bundesgericht 1970 darüber urteilen, ob ein Anwalt zu Recht
von der Vorinstanz zu einer Ordnungsbusse von CHF 100 verurteilt worden
war. [)ieser hatte im «Adressbuch der Schweiz» seinen Namen und akademi
schen Titel fett abdrucken lassen und angemerkt, dass er «Alt-Nationalrat»
sei.46 Die Vorinstanz hielt fest, dass jede Werbung als aufdringlich47 zu gelten
habe, welche bezwecken soll, einen Anwalt von anderen Berufskollegen her
auszuheben und damit eine grössere Nachfrage beim Publikum zu schaffen.
Bereits der Fettdruck gelte als eine solche Hervorhebung.48 Hinzu kommt, dass
der Zusatz «Alt-Nationalrat» suggeriere, dass der Anwalt Beziehungen zu Po
liti kern. Behörden und Verwaltungsstellen besitze.49 Das Bundesgericht

Scnüit(FN 7). S. 96.
° lsi.i:i< T.. Gute Arbeit ist noch immer beste Werbung, Fagesanzeiger v. 14.01.1999.

S. 24. zit. in: Sc1-tüTz (FN 7). S 96.
‚ Sc,iuTz(FN 7). S. 96.

D,,vm/Ri;tni (FN 9). Rz. 1294: vgl. ferner Art. 95 Abs. 1 1W.
4) DAViD/RE VLIER (FN 9). Rz. 1294.

Vgl. FEILMANN (FN 1). S. 179: vgl. ferner B(iI 123 116.

Vgl. BGL 140 111 167 E. 2.1.
» B( iF 96 1 34 Sach. B.
‘ BGE 96 1 34 Sachv. B: 1)ie massgebende Bestimmung des kantonalen Anwaltsgesetzes

( 7 Abs. 2 Anw(i 711) erhietet jede aufdringliche Werbung.
48 B(iE 96 131 Sach. B.

BGF. 96 1 34 Sttch. B.
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schützte diesen Entscheid und schloss sich der Vorinstanz an, wonach jede

Werbung, die darauf abzielt, sich von anderen Standesgenossen hervorzuhe

ben, als aufdringlich und damit als gesetzeswidrig zu qualifizieren sei.5°

Einem weiteren Bundesgerichtsentscheid von 1997 kann entnommen werden,

dass Anwaltswerbung inhaltlich korrekt sein muss, denn sowohl falsche als

auch übertriebene Werbebotschaften «können ohne v‘eiteres als (aufdringlich)

gelten».5‘ Konkret wurde durch die fehlbare Anwaltskanzlei die Behauptung

aufgestellt, sie sei «das grösste Anwaltsbüro der Schweiz» und sämtliche

Rechtsberater seien Anwälte, obschon dies nicht zutraf52 Ausserdem seien die

erfolgten Vergleiche zu anderen grossen Anwaltskanzleien, in welchem jeweils

die eigene Kanzlei als «Siegerin» dastand, verpönt und nicht zulässig.53

In einem anderen Fall musste 1999 das Bundesgericht einen Artikel in der Han

delszeitung beurteilen, in welchem ein Anwalt über sich und seine Tätigkeit als

Verwaltungsratspräsident eines Hotels sowie einem erst kürzlich erfolgten Ho

telzusammenschluss ein Interview gab.54 Die Vorinstanz verurteile den Anwalt

zu einer Busse von CHF 500, da er im Interview zur Hauptsache seine eigene

Person und Kanzlei angepriesen und damit das standesrechtlich zulässige Mass

an Werbung überschritten habe.55 Der eigentliche Hotelzusammenschluss

wurde nur am Rande thematisiert.56 Die Anwaltswerbung sei zwar nicht gene

rell verboten, jedoch sollen Anwälte Ansehen und Erfolg mit Tüchtigkeit und

nicht mittels Reklame erlangen.57

Diesem Urteil kann entnommen werden, dass Anwälte zwar in der Öffentlich

keit und den Medien stehen dürfen, doch muss ein anderer Aspekt anstelle der

der Anwaltstätigkeit im Vordergrund stehen, um den Vorwurf der aufdringli

chen Werbung zu vermeiden.58

B. Einschränkung der Anwaltswerbung dc lege lata

Das Fundament der Anwaltswerbung ist mit Art. 12 lii. d BGFA ge

geben. Der Grundgedanke des BGFA lag darin, die Bestimmungen in einem

50 BGE 96 1 34 L. 5.
BGL 123 112 ii 2.b.

52 BGE 123 112 E. 2b.
HGE 123 112 E. 2.hh.
I3GE 125 1417 Sachv. A-fl.
BGE 125 1417 Sachv. 13.

56 BGE 125 1 417 E. 6.b: vgl. ferner BAUMANN A.. Als Anwalt suchen. raten. varnen.

Ilandeiszeitung Nr. 30v. 24.07.1997. S. 17.

BGE 125 1 417 E. 4.a.
58 BGE 125 1 417 E. 5.b.

Bundesgesetz zu harmonisieren und einen gemeinsamen Nenner zu bestim

men.50 währenddessen weiterhin kantonale Kompetenzen verbleiben.60 Das

BGFA verfügt über einen grossen persönlichen Geltungsbereich und knüpft im

Gegensatz zu den Standesregeln des SAV nicht an eine Mitgliedschaft an,6‘

sondern gilt von Gesetzes wegen für alle «Personen, die über ein Anwalispa

leni verfligen und in der Schweiz im Rahmen des Anwalismonopols Parteien

vor Gerichtsbehörden vertreten».62 Die A nwaltswerbung ist seit Inkrafttreten

des BGFA am 1. Juni 2002 nur gestattet. wenn sie objektiv ist und dem Infor

mationsbed(.irhuis der Offentlichkeit entspricht.63

Anwaltswerbung soll stets inforniativer Natur sein, um die Vertrauenswürdig

keit und Unabhängigkeit von Anwältinnen und Anwälten zu wahren.64 Deshalb

zielt die Bestimmung darauf ab, reisserische, aufdringliche und marktschreie

rische Werbemethoden zu verbieten.65 Die anwaltlichen Berufsregeln gilt es

auch beim Werben einzuhalten.66

In einem Leitentscheid urteilte das Bundesgericht über die Zulässigkeit einer

grossen Fassadenanschrift einer Anwaltskanzlei. Die geplante Fassadenan

schrift mit dem Kanzleinarnen und dem Zusatz «Advokatur & Notariat»67 sollte

an einem Bürogebäude an einer stark befahrenen Verkehrskreuzung in Cham

hängen und eine Gesamtlänge von ca. 9.4 ni und eine Höhe von 70 cm (Kanz

leiname) bzw. 32 cm («Advokatur & Notariat») aufweisen. Zusätzlich hätte die

Beschriftung in der Nacht dank LED-Lichtern aufgeleuchtet.68

Botschaft zum B(iFA vom 28.4.1999. 13131. 1999. S. 6018.
° BRIJNNI.R A.![IENN M.-C.‘KRtLsl K.. Anwaltsrecht, Zürich 2015. S. 5: Art. 5ff BGFA.
61 Vgl. FELI.MANN (FN 37). Rz. 1066.
62 Art. 2 Abs. 1 I3GFA: FEJIMANN (FN 37), Rz. 98: vgl. ferner Art. 2 Abs. 2 I3GFA he

iüglich des persönlichen (ieltungshereichs in Zusammenhang mit Staatsangehörigen

von Mitgliedstaaten der FU oder der EFlA sowie des Vereinigten Königreichs von

Grossbritannien und Nordirland.
Art. 12 lit. d B(iFA: FE[I.MANN (FN 37). Rz. 416. VAI.rIcos M.. art. 12 N 195 fI. in:

Cornmentaire Romand. Loi sur les avocats, Commentaire dc Lt loi fedrale sur la libre

circulation des avocats (1 ozs sur les avocats. II .C‘A). 2. Aufl., Basel 2022 (nachfol

gend: zit. (‘R 11 CA-Au tOR).
64 FEI.IMANN (12N 37). Rz. 419.

FEItMANN (FN 37). Rz. 424.
C,iAPuuJs 13.. Fa profession davocat. 1oine 1. 2e tdition, Genf‘Zürich/Basel 2016.

S. 76: FELIMANN (FN 37). Rz. 424; BGer 2A.98/2006. E. 4: vgl. ferner Art. 17 Abs. l

1-3GFA. onacli fehlbare Werbung eine Disziplinarstrafe wie namentlich eine Vervar

nung. einen Vereis oder gar eine Disziplinarbusse von bis zu clii: 20000 zur Kon

sequenz haben kann.
FELBER M.. Bundesgericht: Formale Sachlichkeit der Anvaltswrbung. NZZ Nr. 57 v.

09.03.2013, S. 14: SclioFTM.. Urteilsbesprechung BUer 2C 714/2012, ZBI 114/2013.

S. 277 fE; (R L1 ‘CA-VALTICOS. art. 12 N 1 95a.
68 RUF 139 11173 Sach. A.

564
565



SPENCER A. COLLENBERG / LUKAS MULE.ER Anwaltswerhurig

Das Bundesgericht begann mit der Abklärung. ob die Fassadenbeschriftung un
ter den Werbebegriff fällt.6 Werbung im Sinne von Art. 12 lit. d BGFA defi
niert es als all jene Kommunikation, welche «planvoll darauf ausgelegt ist, an

dere dafür zu gewinnen, die von einem Anvt‘ali bzw. einer Anwaltskanzlei
angebotenen Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen».7° Um den Wirkungs
bereich nicht einzuschränken, darf der Begriff der Werbung nicht zu eng aus
gelegt werden, weshalb auch Aussenwerbung im weiteren Sinne, insbesondere
Kanzleischilder, darunter fallen. Lediglich reine Ttir- bzw. Namensschilder
sind vom Werbebegriff ausgenommen, denn diese genügten ohnehin aufgrund
der notwendigen H inweisfunktion jeglichen Schranken.7

Die Anwaltskanzlei argumentierte. dass die Fassadenanschrift nicht unter den
Werbebegriff falle, da diese bloss den Kanzleinamen ohne Zusätze anzeigt.72
Das Bundesgericht qualifizierte die Fassadenanschrift dennoch als Werbung,
zumal sie sich an eine unbestimmte Vielzahl von Personen richtet und eine
Breitenwirkung entfaltet. Auch deuten die Grösse, Gestaltung und Anbringung
der geplanten Fassadenanschrift auf das Motiv einer breiten, öffentlichen An
preisung von anwaltlichen Dienstleistungen und Beurkundungen hin.73

Anwaltswerhung soll primär «Werbung inforinativer Art» sein, weshalb zu
rückhaltende und sachliche Werbung zulässig ist, zumal diese dem Informati
onsbedürfnis der Offentlichkeit entspricht. Hierbei konkretisiert das Bundes
gericht, dass die gebotene Zurückhaltung nicht nur den Inhalt. sondern auch
auf die Form und Werhernethode umfasst. Daher sei Aussenwerhung ungeach
tet ihres Inhalts auf eine zurückhaltende Gestaltung, Grösse und Anbringung
zu prüfen,74 was zumeist eine Einzelfallabwägung bedingt.75

Da die Fassadenbeschriftung aufgrund ihrer Grösse und pronlinenten Platzie
rung eine «willkürliche Sireuwirkung» habe, nahm das Bundesgericht einen
Verstoss gegen das lnformationsbedürfnis der Öffentlichkeit an.76 Die Gestal
tung und die Anbringung der Beschriftung an der stark befahrenen Kreuzung
lasse zudem jegliche Zurückhaltung und formale Sachlichkeit vermissen.77 Im

BGE 139 11173 E. 2.2.
° BGE 13911173 L. 3.3.1: gI. ferner LIENIIARD A.. Anältinnen und Ani1te unter dem

Schutz der Wirtschaftsfreiheit. in: Die staatsrechtliche Rechtsprechung des Bundesge
richts in den Jahren 2012 und 2013. ZBJV 2013, 5. 824 0/

‚ 13GE 139 11173 1/. 3.2.
72 BGE 139 11173 [3. 3.3.

BGE 139 II
BGI: 13911
BGI/ 139 II
BGE 13911
BGI3 139 11

Übrigen spiele es keine Rolle, dass an der Fassade bereits vergleichbare Aus
senwerbungen anderer Gewerbebetriebe hingen.78

ScIl(Y1T stellte fest, dass das Bundesgericht mit diesem Entscheid das Verbot
aufdringlicher Werbung ausweitete, indem es die strenge Gesetzesauslegung
der Aufsichtskommission über die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte des
Kantons Zug schützt und zurückhaltende Werbung verlangt. Schliesslich
könne nicht davon ausgegangen werden, dass nicht aufdringliche Werbung
zwangsläufig als zurückhaltend aufgefasst wird. Ferner sei der Umstand zu we
nig gewichtet worden, dass an der Fassade bereits ähnliche Fassadenanschrif
ten hingen. wodurch sich jenes der Anwaltskanzlei nicht von den anderen her
vorgehoben hätte.79

Die Anwaltswerbung geprägt hat ein zweiter Entscheid. in welchem die Wer
bung ihr unzulässig erklärt wurde. Konkret bewarb sich ein Anwalt mittels kur
zen Sprachansagen. gekoppelt mit dem Aufschalten von Werbung auf grossen
A nzeigetafeln während mehreren Eishockeymatches. Diese Werbeeinheiten
dauerten ca. acht Sekunden und wLLrden hei jeder Ankündigung von Spieler-
strafen abgespielt. was pro Spiel durchschnittlich sieben bis acht Mal der Fall
war. Die Werheeinheit wurde jeweils durch den Stadionsprecher mit der An
sage «Strafe — Pnalit presented hy» einberufen, voraufhin auf den grossen
Anzeigetafeln Werbung inklusive Firmenlogo. Webseite und Slogan geschal
ten wurde.8° Zu Beginn des vorerwähnten Entscheids hält das Bundesgericht
fest, dass Anwälten Werbung grundsätzlich gestattet ist. Von Belang ist bloss,
ob die Werbeschranken eingehalten wurden.8‘ Im Flinblick auf das Kriterium
der Objektivität verteidigt das Bundesgericht die Position, dass dieses über die
Bestimmungen des UWG hinausgehe und überdies eine entsprechende Zurück
haltung, einschliesslich des Verzichtes auf reisserische, aufdringliche und
rnarktschreierische Methoden. gebietet.82 Ebenso spielt hei der Zurückhaltung
nicht nur der Inhalt, sondern auch die Form eine Rolle.83

Das Bundesgericht kommt daher zum Schluss, dass sich die Werbung reissen

schen Werhemethoden bediente84 und es an jeglicher Zurückhaltung man

BG11 13911173 Ii. 7.2.
Sc, 011 (IN 67). 5. 280.

‘ BGer. 2C 259/2014 v. 10.11.2014 Sachv. A: vgl. auch (‘R Ll.CA-VM:rlcOS. art. 12
N 195a: GIJRIN,/R J.. 1,e Sponsoring d‘un club sportit‘ par an avocat: commentairc dc
l‘arrt du Irihunal Fdral 2C 259/2014 du 10 Novemhre 2014, Anwaltsrevue 2015
S. 293 0/

81 BGer, 2(‘ 259/2014 ‘. 10.11.2014. 1/. 2.2.
BGer. 2C 259/2014. 10.11.2014. [3. 2.3.1.
B(ier. 2C 259/2014 . 10.11.2014. 11. 2.3.1 und Ii. 3.2.1.

‘ B(ier, 2(‘ 2592014 v. 10.11.2014. E. 3.2.1

173 L. 3.3.
1 73 E. 6.2.2.
173 E. 6.3.1.
173 [3. 7.1.
173 E. 7.2.

566 567



SPENCER A. CLLENRERG / LUKAS MULI.ER
An wal tswerhung

gelte.85 Das Gebot der Zurückhaltung orientiert sich daran, inwiefern das Pub

likum eine Werbung übergehen bzw. ignorieren kann.86 Genau das war im vor

liegenden Fall nicht gegeben, da das Publikum des Sportanlasses aufgrund der

Lautsprecherdurchsagen und den grossen Anzeigetafeln keine Möglichkeit

hatte, die mehrfache Werbung zu übergehen.87 Die mehrfache Wiederholung

der Werbung erwies sich auch als problematisch, da dies die Werhewirkung

verstärkte, denn Wiederholungen tragen dazu bei, dass sich das Publikum die

Werbebotschaft bzw. den Namen des Werhenden besser einprägt.88

Das Bundesgericht anerkennt die Schwierigkeit, das Lnforrnationsbedürfnis des

Publikums zu bestimmen. So sei Werbung im Grunde kein echtes Bedürfnis,

denn wer tatsächlich ein lnforrnationsbedürfnis habe, werde eigenständig aktiv.

Dennoch spiele es eine Rolle. inwiefern Anwaltswerbung für das jeweilige

Publikum von Nutzen sein könnte.89 Dies sei im vorliegenden Fall zu vernei

nen, da es sich um Besucher eines Sportanlasses handelte und gemäss dem

Bundesgericht zahlreiche andere Situationen denkbar seien, in denen das In

formationsbedürfnis und der Nutzen des Publikums zu bejahen wären.9° Das

Bundesgericht nennt keine geeigneteren Werbemöglichkeiten, doch erachtete

die Züricher Aufsichtskonimission es beispielsweise als zulässig, dass ein An

walt im Rahmen eines lnformationsabends Empfehlungsschreiben an Grund

stückeigentürner verteilte, die von einer raumplanerischen Massnahme beson

ders betroffen waren.9‘

Ein aktueller Entscheid des Bundesgerichts ermahnt Anwälte, die auch zur

Notartätigkeit zuge lassen sind, mit ihrer Berufsbezei chn ing sorgflult ig umzuge

hen. In einigen Kantonen erhalten Inhaber eines kantonalen Anwaltspatents zu

gleich die Ermächtigung zur öffentlichen Beurkundung. Das ist beispielsweise

in St. Gallen, Schwyz und Zug der Fall. Im Urteil 2C 985/2021 des I3undesge-

richts ging es um einen St. Galler Anwalt, der mit der Anwaltsprüfung sogleich

die Zulassung flur die Notartätigkeit in diesem Kanton verliehen bekam.92 Der

Anwalt bezeichnete sich hei der Anwaltstätigkeit mit Kanzlei im Kanton Zürich

weiterhin als «Rechtsanwalt und Öffentlicher Notar».93 Er habe sich so bezeich

85 BGer. 2(259/2014v. 10.11.2014, E. 3.2.2.
86 BGer, 2C 259/2014v. 10.11.2014. E. 3.2.2.
87 l3Ger, 2C 259/2014v. lO.ll.20l4. 1/. 3.2.2: vgl. ürner WINIGER (‘.. Reisserische An

waltswerhung am Eishockevmatch verstösst gegen Beru1regeln. ZBJV 2015. 5.377.
88 Verwaltungsgericht (1W). V(iElOO.2013.350 v. 04.02.2014 in HVR (2015) S. 129 ff.

E. 4.2.
89 BGer. 2C 259/2014v. 10.1I.20I4. F. 3.2.4.
° BGer. 2C 259/2014v. 10.11.2014. L. 3.2.4.
‚ FEtJ,MANN(FN 1). S. 189 mit Verveis aufZR 2005. S. 161.
92 BGer. 2C 985/2021 v. 16.11.2022 Sachverhalt A-13, E. 3.

BGer. 2C9%5/202 1 v. 16.1 1 .2022 Sachverhalt A.

net, obwohl er als St. Galler Anwalt im Kanton Zürich keine Notariatsdienstleis

tungen erbringen durfte. Schliesslich kennt der Kanton Zürich das Arntsnotariat,

wonach diese von den Stimmherechtigten gewählt werden müssen.94 Die Beur

kundungsermächtigung einer Urkundsperson beschränkt sich strikt auf das Ge

biet, in welchem sie vom Kanton mit der Ermächtigung zur öffentlichen Beur

kundu ng zugelassen wurde: ausserkantonale öffentliche Beurkundungen sind

nicht zulässig.95

Das Bundesgericht erblickte in der ausserkantonalen Verwendung der

sankt gallischen Berufshezeichnung als öffentlicher Notar eine unzulässige

Werbung. da unzureichend hingewiesen wurde, dass der Anwalt notarielle Tä

tigkeiten bloss an seinem zweiten Standort in einem anderen Kanton erbringen

durfte.96 Ausschlaggebend waren der Internetauftritt, der Briefkopf und die E

Mau-Signatur. welche allesamt den falschen Eindruck erweckten, dass der An

walt auch Notariatsleistungen im Kanton Zürich erbringen könnte und damit

dem Amntsnotariat angehöre.97

Einige Urteile von kantonalen Instanzen offenbaren indes ein liberaleres Ver

ständnis. Die Suchmnaschinenoptimierung der Website eines Anwalts ist so für

das St. Galler Kantonsgericht zulässig. Die Suchmaschinenoptimierung sei

gebräuchlich unter Gewerbetreibenden, wobei auch Anwaltskanzleien ein be

rechtigtes Motiv haben, möglichst weit oben auf der Trefferliste zu erschei

nen.95 Im selben Atemzug wird akzeptiert. dass Websites von Anwaltskanz

leien regelmässig mehr Inhalte präsentieren, als das Bundesgericht unter das

öffentliche Inforrnationsbedürfnis suhsurniert.99 Dies sei legitim. denn poten

zielle Kunden haben für gewöhnlich ein grosses Inf‘ormationsbedürfnis.‘ Für

Fu [MANN ist dieser Entscheid betreffend die Suchmaschinenoptirnierung ein

«mutiger Schritt in die richtige Riehtwig».‘°‘ Der Berufsstand der Anwälte soll

[3Ger. 2C 985/2021 v. 16.11.2022. I. 4.1.

l\1ÜLLER l../KAtsm:R P. .1. A./BiNt 1).. 1)ie öffentliche Beurkundung hei elektronischen

und virtuellen (ieneralversammlungen sowie Zirkularbeschlüssen Praxiserhihrungen

und Ausblick auf das neue Aktienrecht sowie heurkundungsrechtliche Aspekte. RL—

PRAX 32020. 5. 225 ff
96 BGer. 2(‘ 985/202! v. 16.11.2022. E. 4.1.

1«ier. 2C‘ 985/2021 v. 16.11.2022. F. 4.1—4.3.
98 Kantonsgericht (5(i). AW.2020. II v. 07. 12.2021. E. 4.c/hh.
°‘ Vgl. Kantonsgericht (5(i). AW.2020. II v. 07.12.2021. E. 4.l. mit Vereis auf BGer.

2C259/2014 . 10.11.2014, 1/. 2.3.2: «lxistenz der Kanzlei. Fätigkeitsgehiete. Kon

taktangaben. zusätthche Angaben wie etwa <beratend und prozessierend<».

Kantonsgericht (SG). AW.2020.1 1 v. 07.12.202!. E. 4.h.

Iii IMANN W.. Suchmaschinenoptirnierung als Werhemassnahme. tJrteilshespreehung.

Anwaltsrevue 2022. 5. 89 ff.. 92.
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sich ebenfalls den modernen Werhemöglichkeiten innerhalb der Schranken be

dienen können.°2

In einem weiteren Entscheid desselben Gerichts ging es u.a. um Anwaltswer

bung auf der Rückseite eines Postautos in der Grösse von 80 x 200 cm.‘°3 Wer

bung in und auf Verkehrsmitteln des öffentlichen Verkehrs sei schon lange

etabliert.t04 Ferner war die Werbung auf dciii Heck des Postautos nicht speziell

auffüllig platziert,‘°5 sodass sie vom Kantonsgericht St. Gallen als zulässig er

achtet wurde.‘°6

Es bleibt offen, oh das Bundesgericht ebenso mutige Entscheide getroffen

hätte. CIIAPPUIS hält diesbezüglich fest, dass es sehr wohl kantonale Unter

schiede in der Flandhabung der Anwaltswerbung gibt und die kantonale Recht

sprechung nicht immer im Einklang mit jener des Bundesgerichts steht.‘°7

III. Anwaltswerbung in Deutschland

Die Anwaltswerbung in Deutschland ar nicht immer so liberal, wie

sie sich heute präsentiert. Im Gegenteil, der Liberalisierungsprozess startete

beim anwaltlichen Werheverbot.‘°8 Im 1 8. Jahrhundert wurde das Werheverhot

für Anwälte damit begründet. dass Werbung die Bürger zu unsinnigen Prozes

sen motivieren und damit in den Ruin treiben könnte.° So waren Praxisschil

der zwar gestattet, doch alles «Reklarnehafte» galt es strikt zu vermeiden.°

Selbst Hinweise auf Spezialgebiete waren verboten.W Der Name der Anwalts

kanzlei stellte unter Umständen auch eine verbotene Werbung dar. Namentlich

dann, wenn der Name eines verstorbenen Sozius auch nach mehr als fünf Jah

ren nach dessen Tod den Namen der Anwaltskanzlei schmückte.° Den An-

02 EELLMANN ([‘N 101). 5. 92.
03 Kantonsgericht (SG). HR.2009.4 . 26.04.2010. E. 1.2.
04 Kantonsgerieht(S(i). 13R.2009.4 v. 26.04.2010. l. 4.3.
‚° Kantonsgerichl (SG). BR.2009.4 x. 26.04.2010. E. 4.3.
106 Kantonsgericht (SG). 13k.2009.4 ‘v. 26.04.2010. E. 5.
07 CHAPPUIS (FN 66). S. 73 74.

108 WoI,FC.. IinIeitung, Rz. 33. in: (iaier R./ Wolf C./Göcken 5. (Hrsg.): Anwaltliches Be

rulrecht — Kommentar (i)eutschland). 2. Aufl.. Köln 2014. (zit.: Komm. Analtliches

Berufsrecht (1)1)-Al nUR).
0‘) KLAUS C.. BeruL- und lauterkeitsrechtliche (irenten der Anwaltswerhung. Aktueller

Stand und Perspektiven. 1)iss. Jena. Wiesbaden 2019. S. 44.
‚° KÖuL1R S. A./IIILKF W.. Werbung oder Werheverhot ft)r Reelitsanwtilte und Steuerbe

rater?. in: I)ienstleistungs-Marketing. Wiesbaden 1989. 5. 79 f[. 82.

‘‘‘ KÖHLER/lInKE (FN 110). 5. 89.
2 KÖH[.ER/1 llt.KE ( FN 110). 5. 86.

wälten waren bloss Fachveröffentlichungen‘ 1 und Zeitungsanzeigen unter

strikten Voraussetzungen gestattet. 114

Das anwaltliche Werheverhot wurde stark verteidigt, denn es sollte ein homo

genes Erscheinungsbild der Anwaitschaft gewahrt werden. Es galt. «jeglichen

Jun wels aufirgendwelche individuellen Bes onderhe‘iten zu unterlassen » 1 5

Die Bastille-Entscheidungen von 1 987 des deutschen Bundesverf‘assungsge

richts brachten die Liberalisierung ins Rollen.1 6 Nach zahlreichen Umwe

gen°7 wurde am 2. September 1994 das Gesetz zur Neuordnung des Berufs-

rechts der Rechtsanwälte und Patentanwälte in Kraft gesetzt, welches eine

weitaus liberalere Anwaltstätigkeit ermöglichte und mit § 43h BRAO das Wer

heverbot aufhob.‘

§ 43b BRAO hält heute fest, dass Werbung dem Rechtsanwalt nur erlaubt ist,

sofern sie «ä/‘er die berufliche Tätigkeit in Form und Inhalt sachlich unterrich

te‘! und nicht auf die Erteilung eines Auftrags im Einzel/lili gerichtet ist».

Einen wesentlichen Unterscheid stellt das Verbot der Werbung um ein einzelnes

Mandat dar. l)adurch wird es dein Anwalt untersagt. Werbung für die Erteilung

eines einzelnen Auftrags zu betreiben. Damit wird die Entscheidungsfreiheit von

Mandanten bewahrt, wenn diese gerade aufgrund eines konkreten Beratungsbe

darfs im besonderen Masse Gefahr laufen. von Anwaltswerbung überrumpelt zu

werden. Darüber hinaus soll das sog. «ambulance chasing», namentlich das

direkte Ansprechen nach einem Unglücksfhll verhindert werden.‘ 2(1

Der länderübergreifende Vergleich offenbart, dass § 43b BRAO und Art. 12

lit. d BGFA gewisse Ähnlichkeiten aufweisen. So verlangen beide Besti,nmun

KÖHu:R/I InKl ( FN 110). S. 86.
‚ KÖHI.i:R/1 Inkl ( FN 110). 5. 82.

BUI 1 08. 1 1 . 1971. 5. 65, tit. in: KOHI.ER/I ulKE ( IX 1 10). 5. 89.
‚ KlAUS (IN 109). 5. 45—16: BVerfG. Beschluss orn 14. Juli 1987. 1 BvR 537.‘8J

BvR 195/87 (erste Bastille-Entscheidung) sos ie BVerfti. Beschluss vorn 14Juli 1987.

1 fl‘ R 36279 (zv.eite Bastille-Fntscheidung).
1 Vgl. hierzu KlAus (EN 109). 5. 40 43: Ursprünglich sollte 43h BRi\() auch «rekla—

mehafte Werhung» ‘.erhieten. v orunter aggressive Werhemethoden „erstanden wur

den. welche allerdings inhaltlich richtig sind. So sollten auch gewisse Werheformen

und \Verheträger für die Analtswerbung ausgeschlossen werden. 1)ern Rechtsaus

schuss ging diese Finschrünkung indes zu weit und er sah eine neue Formulierung vor,

onach Werbung «in Form und Inhalt» sachlich sein muss. I)iese Formulierung lindet

sich auch in der aktuellen Fassung der BRA() „‘,ieder. tumal der Wortlaut seit Inkraft

Setzung unvertindert blieb.
‚‚ Wou. Komm. Anwaltliehes Berufsrecht (DU) (FN 10$). Iinleitung RL. 212.
‘1 Popp K.. l/rlauht ist was gefällt? Grenzen der anvaltlichen Werhefreiheit. WIR 4/2008.

S. 12(1 fI. 122.
12() KlAus (l:N 109). 5. 487.1570
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gen, dass Anwaltswerbung sachlich‘2‘ bzw. objektiv‘22 zu sein hat. Gleichzei
tig sind beide Bestimmungen sehr kurz und damit relativ offen und unbestimmt
gehalten, was in der Folge der Rechtsprechung die Aufgabe der Konkretisie
rung überliess. In Deutschland konkretisieren zumindest § 6—10 der Berufs-
ordnung für Rechtsanwälte (BORA) gewisse Teilaspekte,‘23 sodass sich die
deutsche Rechtsprechung mit weniger Aspekten auseinandersetzen musste.

So ist es einem Anwalt in Deutschland gestattet. Werbung im Radio zu betrei
ben,‘24 während dies hierzulande vermutlich aufgrund der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung eher restriktiv beurteilt werden dürfte.‘25

Allgemein lässt sich in der Tendenz festhalten, dass die Anwaltswerbung heute
in Deutschland liberaler ist, wobei dies nicht auf den Gesetzestext, sondern viel
mehr auf die Rechtsprechungs- und Aufsichtspraxis zurückzuführen ist. Es darf
unter Berücksichtigung der offenen Formulierungen im Gesetzestext nicht ver
gessen werden, dass der Aufsichtspraxis und der Rechtsprechung durch die Ge
richte ein erheblicher Einfluss auf die Umsetzung der Werheregulierung zu
kommt. Es erscheint somit nicht abwegig, dass die Anwaltswerhung in der
Schweiz lockerer gehandhabt würde, hätte das Bundesgericht hier und dort li
beraler geurteilt und beispielsweise die Fassadenanschrift‘2‘ oder die Werbe
spots am Eishockeymatch‘27 für zulässig befunden.

Doch auch in Deutschland sind der Anwaltswerbung Grenzen gesetzt. So er
achtete es der Bundesgerichtshof als unzulässig, wenn die selbst freiwillig ge
tragene Anwaltsrobe auf der Rückseite mit dem Namen sowie der Internet-
adresse des Anwalts bestickt ist.‘28 Auch sind öffentliche Versteigerungen
anwaltlicher Dienstleistungen unzulässig.‘29

IV. Vorschlag für die Liberalisierung
der Anwaltswerbung

Unseres Erachtens sollte Art. 1 2 lit. d BGFA ersatzlos gestrichen wer
den. Alternativ könnte Au. 12 lit. d BGFA dergestalt geändert werden. dass
darin deklaratorisch festgehalten wird, dass Anwälte hei ihren Werbeaktivitä
ten bloss die Vorgaben des UWG zu beachten haben. Dieser Deregulierungs
vorschlag stimmt in it bisherigen Deregulierungsvorschlägen überein.

Seit Inkrafttreten des BGFA gab es Bemühungen, die Bestimmung zur Werbe
regulierung im Zuge einer Liberalisierung wieder aufzuheben. So hat STAEIIE

EIN im Rahmen seiner Ausarbeitung eines gesamtschweizerischen Anwaltsge
setzes‘3° festgehalten. dass das Verlangen von objektiver Werbung eigenartig
erscheint, da Werbung beinahe ausnahmslos subjektiv jj3

In der Lehre wird die Liheralisierungsabsicht damit begründet, dass anwalts-
fremde Rechtsherater freizügiger werben dürfen, da sie lediglich dem UWG
unterstellt sind.‘32 Die mit den Anwälten konkurrenzierenden Rechtsberater
sind nicht im Besitze eines Anwaltspatents. weshalb sie nicht dem BGFA un
terstellt sind. Dadurch dürfen sie zwar nicht im Monopolbereich tätig sein.
doch unterstehen dadurch nicht der eingeschränkten Anwaltswerhung. 133

Es verschärft sich der zunehmende Konkurrenzdruck durch das Angebot von
Rechtsheratungen durch i‘reuhänder, Banken. Rechtsschutzversicherungen,
Revisionsgesellschaften und anderen Dienstleistungserbringern.‘34 Das könnte
umso mehr der Fall sein, wenn sich in Zukunft vermehrt Rechtsdienstleister
auf dem Markt bewähren, die sich vermehrt Werkzeugen bedienen, die auf Le
galTech basieren. S(FIÜl/ spricht sogar von einer Diskriminierung der Anwalt-
schaft, denn durch die eingeschränkte Anwaltswerhung ergehen sich Wetthe
werhsverzerrungen auf dem Rechtsheratungsmarkt.‚ DAVID und REUTTER

stellen diesbezüglich die Frage. weshalb Banken uneingeschränkt Werbung be
treiben dürfen, obschon das Vertrauen in Bankinstitute mindestens genauso

121 § 43h EIRA().
122 Art. 12 lit. cl 13(FA.
123 SchüTz (IN 7). S. 189.
24 Vgl. OLG München. NJW 1999. 140. zu, in: Komm. Analtliches l3erufsrecht (I)E)—

1111FF, § 43h BRAO. Rt. 14.
25 Vgl. RGL 139 11173 L. 7.1.
26 Vgl. BGb 13911173.
27 Vgl. BGer. 2C 259/2014v. 10.11.2014.
28 Vgl. BG[ 1 07.11.2016. AnwZ (I3rfg) 47/1 5.
2‘) RVerfG. NJW2008. 1298. zu, in: Komm. Analtliches Herufsrecht (l)E)-I ItiFF. 43b

BRAO. Ri. 14.

;r

30 1•:in solches ist bis heute nicht in Kraft getreten.
31 STAF.HFI1N L. 1 )er 1nt url‘zum schweizerischen /\flwaltsgcSet/. An‘s altsrevue 2/2012.

5. 68 lT. 5. 69: ‘gl. ferner (‘IiAt‘PtiiS (FN 66), S. 73.
Vgl. 1)AvID/R1lirTFR (EN 9). Rt. 1299: FELIMANN (FN 37). Rt. 13: FONTANA K.. Bun
desgericht: Hohe Hürden für die Analtswerbung —. ITis Bundesgericht verlangt sehr
viel Anstandsgeftihl und will keine «effektvolle» Werbung. Nt!.. Nr. 35 om
12.02.201 2. 5. 14: 1 IAIJSFR (FN 34). S. 106—107: Ilv,,,cii P.. (irteilshesprechung B(ier
2C 259‘2014, /Bl 116/2015. S. 391 CL. 5. 397: Ki.,x A.. tirteilshesprechung BGb 125
1 417. A.IP 2000. S. 731 CL. 5. 733: Müu.u.,R 1... Schadet Anwaltswerbung dem Image
des Berufsstandes‘?. AJP 2016. S. 1 570 L. 5. 1571: ScHüTz (F‘N 7). S. 128.
IIAL 5ER (FN 34), S. 106.

‚“ FF1.1 MANN (FN 37). Rt.. 13: 1IAUsER (FN 34). 5. 106—107.
‘ ScHOlz (FN 7). S. 128.
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schützenswert sei, wie dasjenige in Anwälte, zumal Bankkunden regelrecht
«ihr Vermögen» einer Bank anvertrauen.t36

Das Bundesgericht stellte sich der Kritik der Ungleichbehandlung gegenüber
Rechtsberatern. So dürfen Rechtsherater im Unterschied zu eingetragenen
Rechtsanwälten nicht vor Gericht prozessieren. Namentlich sei der Monopol-
bereich so wesentlich und für das rechtsuchende Publikum von solch grosser
Bedeutung, dass an der unterschiedlichen Behandlung nichts auszusetzen
sei.‘37

Dieser Entscheid sorgte wiederum in der Lehre für Aufregung. So führt
Sc‘HOTZ überzeugend an. dass der Rechtsberatungsmarkt heute das wichtigste
Tätigkeitsgebiet und folglich die bedeutsamste Einnahmequelle von Anwälten
sei.‘38 F1/I.LMANN betont, dass über die Hälfte der im Kanton Zürich tätigen
Anwälte ausschliesslich beratend tätig seien.‘3 Es lässt sich erkennen, dass der
Rechtsberatungsmarkt sehr wohl das Fundament der anwaltlichen Tätigkeit ist
und der Monopolbereich nicht (mehr) die Wichtigkeit zukommt, wie dies das
Bundesgericht in seiner Rechtsprechung suggeriert.

Die Kritik von Hi1‘uncu ergibt sich aus dem Kontext zu anderen Bundesge
richtsurteilen. Das Bundesgericht rechtfertigt den Eingriff in die Wirtschafts
freiheit unter anderem damit, dass das Publikum vor unzweckrnässiger und ag
gressiver Werbung geschützt werden müsse.14° [)ieses Konsumentenbild deckt
sich jedoch nicht mit früherer Rechtsprechung. So hatte das BGer den Durch
schnittskonsumenten als «infi.rinieii, kritisch, such— und preiskundi» charak
terisiert.‘4‘ Zusätzlich ermöglichen moderne lnformationskanäle, verschiedene
Angebote zu prüfen und zu vergleichen.‘42 Dieses Bild des Durchschnittskon
sumenten, wenn auch in anderer Sache, mache gemäss Hli‘[IcII den tibermäs
sigen Schutz eines rechtsuchenden Konsumenten üherilüssig und gestatte eine
Liberalisierung der Anwaltswerhung.‘13 Der durchschnittliche Konsument
könne entgegen der Meinung des Bundesgerichts‘44 sehr wohl einer liberaleren
Anwaltswerhung ausgestellt werden.‘45

K[.EY argumentiert ähnlich und hebt zu Recht die Wichtigkeit der Werbung für
eine Marktwirtschaft hervor. Die Marktteilnehmer seien in der Lage, selbst-

136 DAvID/R:4jlTtR (FN 9). Rt. 1295.
BGcr. 2C 259/2014 . 10.11.2014.1.. 4.2.

138 SCHÜTz (E‘N 7). S. 399.
L3 FELLMANN (FN 37). Rz. 12.
‚4° RETTICh (FN 132). S. 397: BGer. 2C 259/2014 v. 10.11.2014, 1/. 5.2.
4‘ HE‘,T,CH(FN 132). S. 397: I3Ger. 2(‘ 1008i2012 v. 01.03.2013. L. 3.5.
‚‘ BGer. 2C1008‘2012 v. 01.03.2013. E. 3.5.
‚‘° IIETTICH(FN (32). S. 397.
144 BGcr 2C 259/2014v. 10.11.2014. 1/. 5.2.
‚‘ RETTICH (FN 132). 5. 397.
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ständig Übertreibungen in Werbungen zu erkennen, weshalb sich der staatliche

Schutz vor anwaltlicher Werbung erübrige.‘46

In der Lehre hält sich zudem hartnäckig der Verdacht, dass die eingeschränkte

Anwaltswerhung dazu diene, die älteren und etablierteren Anwälte vor einer

jüngeren und mit Werbung vertrauten Generation von Anwälten zu verscho

nen.‘47 Bereits 1969 übte WFGMANN Kritik an der Rechtspraxis und hob her-

vor, dass insbesondere .Iunganwälte es dadurch äusserst schwerfalle, einen

Kundenstamm aufzubauen.‘48 Ob die in der Lehre geäusserte Kritik zutrifft,

kann an dieser Stelle offenbleiben. Fakt ist aber, dass neu in den Markt eintre

tende Rechtsanwälte ohne die Werberestriktionen eher auf sich aufmerksam

machen könnten.

Während die Werhebeschränkungen des BGFA bloss auf eingetragene An

wälte in einem kantonalen Anvaltsregister Anwendung finden, wirkt sich das

UWG auch auf die anwaltliche Konkurrenz aus.‘49 Aus diesem Grund sympa

thisiert ein Teil der Lehre mit einleuchtenden Gründen mit der Aufhebung des

Art. 12 lit. d BGFA. wodurch Anwälte bezüglich der Werbung nur noch dem

UWG unterstellt wären und die Ungleichbehandlung im Bereich der Werbung

der Vergangenheit angehören würde.‘5° [)er grundlegende Zweck, die Recht

suchenden zu schützen, sei schliesslich mit den Bestimmungen des UWG er

füllt.‘5‘ Ausserdem erweitert das UWG den Personenkreis, der für die Kon

trolle der Anwaltswerhung zuständig ist. Während unter dem BGFA

ausschliesslich die Aufsichtskornmissionen dafür zuständig sind, umfasst die

lauterkeitsrechtliche Aktivlegitimation nicht nur den Konsumenten. sondern

auch Konkurrenten, Berufs- und Wirtscha ftsverhände sowie unter bestimmten

Umständen gar den Bund.‘52

Zusätzlich umfasst das UWG im Gegensatz zum BGFA klare Formulierungen

und die umtissende und konstante Rechtspraxis sorgt für ein erhöhtes Mass an

Rechtssicherheit. Ausserdem orientiert sich das UWG an einem zeitgenössi

schen Konsumentenbild, welches dem Verbraucher auch den Umgang mit

Ubertreihungen in der Werbung itraut.‘53 Leider pflegt der Gesetzgeber ein

unbegründetes Misstrauen gegenüber Anwälten. eigenverantwortlich ihre Be

rufsfreiheiten zu nutzen. [)ieses Misstrauen sei abzulegen und Art. 12 lit. d

KLEV. 5. 734.
47 Vgl. FIAUS[R (FN 34). S. (24: [Ih[[IC[I(1N 132). 5. 397: SchIÜTt(FN 7). 5.403.

1 15 WEUMANN P.. ole Berufspflichlen des Rcchtsanalts unter besonderer Berücksichti

gung des zürcherischen Rechts. 1)iss. 7.ürich. Zürich 1969. S.248.
49 ScHÜ 11 (IN 7). S. 196.
°° (‘ARON, AS IRIJB F.. I)ie Schranken der AnvaItserhung auf dem Prüfstand. i\nvaIts

revue 2020. S. 4(4 ft. S. 420: Suiürz(FN 7). S. 196.

‘‘ SCHÜTz (FN 7). 5. 408.
‚ Art. 9—10 (JWG: SCHÜTZ (IN 7). S. 408.

SCHUTZ (FN 7). 5. 409.
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BGFA aufzuheben, denn es könne von Anwälten erwartet werden, dass sie ei
genverantwortlich für sich werben, zumal sie letztendlich selbst die Konse
quenzen allffilliger Fauxpas zu tragen haben.‘54

Eine Liberalisierung führte indes nicht zwangsläufig zu einer offensiven Mar
ketingkultur, wie dies in den USA zum Teil der Fall ist. Bei genauerem Blick
offenbart sich, dass in den USA insbesondere jene Anwälte am stärksten die
Werbetrommel rühren. welche im Ilaftungsrecht spezialisiert sind und sich ei
nen Teil der Abfindung versprechen Schliesslich können sich TV-
Werbung und andere teure Werbemassnahmen nur lohnen, wenn entsprechend
hohe Erfolgsbeteiligungen daraus Ein solches Gebaren wird in
der Schweiz sogleich in zweifacher Hinsicht verhindert. So verbietet Art. 12
lit. e BGFA das reine Erfolgshonorar und der Schadenersatz wird um ein Viel
faches kleiner bemessen als in den USA.‘57 Damit dürften auch dramatisie
rende Horrorszenarien vor einer «Amerikanisierung» des schweizerischen An
waltsmarktes übertrieben und kaum realistisch sein.

In der Schweiz lässt sich beobachten, dass vereinzelt Anwaltskanzleien Spon
soring für Events, Vereine oder Festschriften betreiben. Dabei erfolgt dieses
Sponsoring meist mittels schlichter und zurückhaltender Angabe eines Logos,
der Erwähnung im Vorwort eines Buches oder einer Programmbroschüre.
Obschon bei solchen Sponsoringaktivitäten der Werhecharakter nicht aufdring
licher Natur ist, kann auch mit Sponsoring der Bogen überspannt werden. Dies
geht aus dem zuvor erwähnten Bundesgerichtsurteil im Zusammenhang mit der
Werbung an Eishockeymatches hervor. 58 Sollte sich die anwaltliche Regulie
rung auf die Anwendung der Grundsätze des UWG beschränken. dürfte jedoch
selbst intensives Sponsoring gestattet sein.

In jüngster Zeit gibt es Anwaltskanzleien, die vermehrt als Kanzlei oder mittels
ihrer Berufsträger im Internet, auf sozialen Medien (z.B. Linkedln, Facebook
oder Instagram) Präsenz markieren. Dies geschieht oftmals damit, dass An
wälte z.B. neue Urteile vorstellen und besprechen. Weitere Werbeaktivitäten
bestehen darin, dass Fachheiträge mit dem Publikum geteilt werden. Andere
Werbemassnahmen bestehen darin, dass beispielsweise vorgängig zum Inkraft
treten neuer Gesetze auf möglichen Beratungshedarf hingewiesen wird (z.B.
vor dem Inkrafttreten des neuen Erbrechts oder Aktienrechts mit Hinweisen

auf den Überprüfungsbedarf von Testamenten bzw. Statuten etc.). Gegen diese
Werhemassnahmen ist nichts einzuwenden. Im Gegenteil. dies kann dem recht
suchenden Publikum helfen, um seine persönliche Situation zu optimieren. Zu
dem zielen Social-Media-Plattformen, wie z.B. Linkedln, darauf ah, dass sich
die Mitglieder einer Plattfomi über cl ie Aktivitäten von Personen und Instituti
onen, die daran teilnehmen. informieren können. Es benötigt die Einwilligung
von den Teilnehmern, sich auf solchen Plattformen zu registrieren und den
News-Feed einer Anwaltskanzlei oder eines Anwalts zu abonnieren oder mit
einer Person verbunden zu werden. Jeder Teilnehmer auf einer Social-Medial
Plattform muss somit damit rechnen, mit Informationen über die Berufs- oder
Geschäftstätigkeit von Dritten konfrontiert zu werden, da dies gerade den Sinn
einer solchen Plattform entspricht und die Teilnahme auf freiwilliger Basis er
folgt. Die Grenze zur unzulässigen Werbung dürfte aber dort überschritten wer
den, wenn beispielsweise Konkurrenten mit unlauteren Methoden schlecht ge
macht werden. Letzteres wäre aber bereits nach Art. 3 Abs. 1 UWG
problematisch.‘59

Schliesslich sind auch Beiträge in Onlinemedien und Zeitungen schon länger
geduldet, mit denen Anwaltskanzleien in Fachbereichen ein Ranking erhalten.
I)iese Rankings basieren zum Teil auf (nicht immer nachvollziehharen) Um
frageergehnissen. die einen erheblichen Marketingaufwand hei Anwaltskanz
leien generieren. Aus anwaltswerbungsrechtlicher Sicht sind solche Hinweise
auf erhaltene Auszeichnungen und Rankings akzeptiert.

In jedem Fall gilt zu beachten, dass Anwaltswerhung auch mit einer Abschaf
Ring von Art. 12 lit. d BGFA nicht vollständig unreguliert wäre. So müsste ne
ben den wettbewerbsrechtlichen Aspekten stets auch das Anwaltsgeheimnis
beachtet werden bzw. über das Mandat die notwendige Diskretion gewahrt
verden.‘6° Die konkrete Bezugnahme auf bestimmte Mandate sollte auch in
anonymer Form unterbleiben, denn es ist nur allzu leicht, anhand von allgemei
nen Merkmalen herauszufinden, um welche Mandate es sich handelt. Umge
kehrt wirkt es schnell marktschreierisch, wenn z.B. auf Wehsites oder in sozi
alen Medien anonymisierte Testimonials von Klienten präsentiert werden,
welche einen Anwalt als «best lawyer ofthe year» und dergleichen präsentie
ren. Aber auch diese Vergleiche sollten sich v.a. darauf beschränken, ob mit
unlauteren Mitteln Wettbewerb betrieben wird.

Vgl. C :\PPUI5 13.!(itJRTNFR J.. 1 .a profession davocat. Zürich 2022. N 262 IL. 1. rtei 1
Verwaltungsgerieht des Kantons Basel-Stadt, V[).2() 19. 122 vom 19. l)e,‘emher 2t) 19.
Vgl. CIIAIPUIS UtRINER (FN 159). N 272 fE

1

1

4

ScHüTz tl7N 7. S. 4t)4.
55 (iAi3iiTuY Y.!I,AMBERT F.—A.. legal Advertising und Frivolous 1 ‘awsuits. uTE

I74‘2t)l8. lIeft 3.5. 57t) fE. 571.
‚° Vgl. MAUAUI.AY .5.. Lawyer \dvertising: «Yes. Hut ...» (ErstverütYentliehung 1985).

in: (.‘amphell (hrsg.). Stewart Macaula\: Selected Works, Cham 2020. 5. 115 fE. 119.
‚57 Vgl. RonERro V.. 1 IatipIliehtreeht -. Fragen und Antortcn — Einstiegst‘älIe — 1.eading

Cases. Bern 2013. 5. 22 1—256.
Vgl. BGer. 2C 259/2014v. 10.1 1.2t)14.
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V. Fazit

Der Streifzug durch die Geschichte der Anwaltswerhung hat aufge

zeigt. dass die Anwaltswerhung eine bewegte Geschichte aufweist sowie zu

nehmend gelockert wurde und weiter gelockert werden sollte. Dennoch stellt

die Tatsache. dass nicht anwaltliche Rechtsherater nicht den strengen Werbe

beschränkungen des BGFA unterliegen, den grössten Treiber für eine Libera

lisierung dar. Schliesslich ist der Rechtsberatungsrnarkt eine unentbehrliche

Ertragssäule fUr Anwälte. auf welchem jedoch ungleiche Wettbewerbshedin

gungen in Bezug aitf Werbung herrschen. Die Ausserkraftsetzung von Art. 12

lit. d BGFA würde ausserdem dem Umstand Rechnung tragen. dass das öffent

liche Interesse an Werbeeinschränkungen im Rahmen einer Grundrechtsprü

fung zunehmend zu bröckeln beginnt.

Wenn Anwälte sodann nur noch dem UWG in Bezug auf die Werbung unter

liegen, resultierte mehr Rechtssicherheit. Die umfassende und konstante

Rechtspraxis des (JWG würde die heutigen Unsicherheiten für Rechtsanwälte

beseitigen und auch die Einstiegsfrage eindeutig beantworten: «Ja. mit Kugel

schreibern, die das Kanzleilogo tragen. darf geworben werden.» Was die Mög

lichkeit, Werheinserate zu schalten betrifft, besteht auch eine gewisse Locke

rung im Vergleich zu früher.

.1
1

.1

Ist die Anwaltsprüfung noch zeitgemäss?

Bemerkungen zur Attraktivität des Anwaltsstandes

ARNOlD F. RuscIl*
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1. Einleitung

Wer die A ushildungsschritte zum Anwaltsheruf analysiert, kommt ins
Grübeln. Wozu diese Gerichts- und Anwaltspraktika. wozu diese Prüfung? Da

die Musik in der Juristenkarriere meist nur mit Anwaltspatent zu spielen beginnt,
nehmen viele A nwaltskandidatinnen und A nwaltskandidaten schlecht bezahlte

Praktika in Kauft die häufig zum Anwaltsrnonopol gar keine Berührungspunkte

aufw‘eisen. [)a dies den .Juristen- und Anwaltsstand unattraktiv macht, ist eine
vertiefte Reflexion über Sinn und (insinn hei der Anwaltsprüfung angezeigt.

Ein Freund hat für die Anwaltsprüfiing einen treffenden Vergleich gewählt. Wäre

die Fahrprüfung gleich aufgebaut wie die Anwaltsprüfung. ginge es um ein Rennen

wisehen u‘aFl:ig Kandidaten. Zuerst müsste man aber ein Jahr lang die Strasse

fegen. Fällt der Startschuss. gilt es, sofürt ans andere Ende der Stadt zu fahren. Die
ersten zehn Kandidaten. die mit unbeschädigtem Fahrzeug dort ankommen. erhal

* Rechtsanxalt Pro[ L)r. l,[,.M.. Universität St. Gallen.
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Vorwort / Preface / Prefazione

Der Scli\\eizerische Anwaltsverband feiert im Jahr 2023 sein l25-jähriges Be

stehen. Dieses Jubiläum folgt kurz nach dem 20-lährigen Bestehen des Bun

desgesetzes über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte, das am

1. Juni 2002 in Kraft getreten ist — ein Gesetz, welches das Berufsrecht der

Anwältinnen und Anwälte strukturell verändert hat. Das SAV-Jubiläum ist eine

ausgezeichnete Gelegenheit. um eine Bestandsaufnahme des Berufsstandes

und der aktuellen und künftigen Herausforderungen vorzunehmen.

Anlässlich des hundertjährigen Bestehens des SAV im Jahr 1998 wurde unter

dem Vorsitz eines der Unterzeichnenden eine Festschrifl herausgegeben. Seit

her hat sich viel getan! Damals sprach man von der Vereinheitlichung des Be

rufsrecht der Anwältinnen und Anwälte und fragte sich. ie sich eine mögliche

Vereinheitlichung auswirken würde. Die aus Anwältinnen und Anwälten be

stehende Aktiengesellschaft war nur ein ferner Traum und die Freizügigkeit

der Anwältinnen und Anwälte in der Schweiz blieb unterentwickelt. lii der

Zwischenzeit haben die Auslegung des BGFA durch das Bundesgericht und

das Inkrafttreten der Zivil- und Strafprozessordnung am 1. Januar 2011 die Si

tuation verändert. Der SAV seinerseits hat 2005 Schweizerische Standesregeln

verabschiedet, und in diesem Jahr wird über einen neuen Text abgestimmt, der

der aktuellen Praxis des Berufsstandes gerecht wird.

Die Entwicklung des gesetzlichen Rahmens, der Strukturen der Berufsaus

übung. der Technologien, der gesellschaftlichen Auffassungen und der Verfah

ren steht im Mittelpunkt der vorliegenden Festschrift-Beiträge. Sie sollen Aus

druck der Dynamik des Berufsstandes der Anwältinnen und Anwälte und ihrer

Anpassungsfähigkeit sein.

La Fdration suisse des avocats fte ses 125 ans en 2023. Cetanniversaire suit

de prs les vingt ans dc l‘entre en vigueur le Urjuin 2002 dc la Loi sur la libre

circulation des avocats, une loi qui a strueturellement rnodifi le droit dc l‘avo

cat. Le jubtk de la ESA est une excellente oecasion pour faire le point sur la

profession et les dfis auxquels eIle fait et devra faire face.

Des rnlanges avaient labors ö l‘occasion des cent ans dc la FSA en 1998,

sous la prsidence dc l‘un des sotlssigns. Que dvolutions depuis lors On

voquait l‘rpoque l‘unification du droit dc l‘avocat et on s‘interrogeait sur les

incidences dune possible unitication. I.a socirtt anonme d‘avocats n‘tait

qu‘un rve lointain et la circulation des avocats en Suisse restait peu divelop

pe. Entre-temps, Einterprtalion dc la LLCA par le 1rihunal fd&al et Eentre

en vigueur au ljanvier 2011 des Codes dc proccdure civile ei pnale ont
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